
 

 

HARMOS 
 
Was ist Harmos 
Harmonisierung von Eckwerten in der obligatorischen Schule 
 
Was passiert da 
Mit dem Konkordat setzen alle 26 Kantone die obligatorische Schule um und harmonisieren deren Eckwerte: 
 
a) Schuleintrittsalter 
 

- Soll in Zukunft das erfüllte 4. Altersjahr sein mit dem Eintritt ins erste Kindergartenjahr ( insgesamt 2 
sind in Zukunft obligatorisch in den Kantonen, die dem Harmos Konkordat beitreten ) 

- HarmoS schaut für eine gesamtschweizerisch einheitliche Lösung für die Regelung des Schuleintritts-
alters. 

- Heute können die Eltern beantragen, dass ihr Kind zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt einge-
schult wird. Diese Individuellen Gesuche werden auch weiterhin möglich sein. 

 
b) Schulpflicht 
 

-  Der Begriff Einschulung ist juristisch zu sehen. Einschulung beschreibt, wann ein Kind zum Besuch ei-
ner Vorschuleinrichtung verpflichtet ist. Wie diese Vorschuleinrichtung organisiert ist, bleibt den Kanto-
nen überlassen. ( Kindergarten oder Grund -/ Basisstufe ) 

 
-  Neu: Elf Jahre Schulpflicht 

 
c) Dauer und Ziele der Bildungsstufen und deren Übergänge 
 

-  Die obligatorische Schulpflicht umfasst nun 11 Jahre. 
-  Die Kantone setzen sich unabhängig vom Beitritt zu Harmos dafür ein, dass möglichst alle Schüler / 

innen per Ende des vierten Schuljahres gesamtschweizerisch festgelegte Standards erreichen  
-  Entwicklung von Lehrplänen pro Sprachregion  
-  sprachregionale Koordination der Lehrmittel 

 
Stand im Kanton Schwyz 
Die internationale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule befindet sich nun in den 
kantonalen Beitrittsverfahren. 
Das HarmoS-Konkordat tritt in Kraft, wenn es von zehn Kantonen ratifiziert worden ist.  
Ab in Kraft treten läuft eine sechs jährige Übergangsfrist. Innerhalb dieser Frist haben die Kantone die Anpas-
sungen gemäss HarmoS vorzunehmen. 
Der Kanton Schwyz will sich im nächsten Herbst 2009 damit auseinandersetzen. 
Der Regierungsrat will dem Kantonsrat im Verlaufe des Jahres 2009 den allfälligen Beitritt zum HarmoS Kon-
kordat, sowie die Auswirkungen in der Volksschulgesetzgebung unterbreiten. 
 
Kein Thema von Harmos: 

- Obligatorisch zu nutzende Tagesstrukturen oder Tagesschulen 
- Organisation des Langzeitgymi 
- IF und Abschaffung der Sonderschulen 
- Einführung eines Sozialindex 
- Sämtl. Fragen im zus.Hang mit Organisation des Unterrichts 
- Hochdeutsch als Unterrichtssprache im Kindergarten 

 
Weitere Informationen 
www.edk.ch -> HarmoS 


